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Bezirksfraktion Wandsbek
29.10.2009

Antrag 
der FDP Fraktion Wandsbek
in der Bezirksversammlung Wandsbek

Schulen in freier Trägerschaft  brauchen eine faire Chance

Konfessionelle und weitere Schulen in Freier Trägerschaft sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Hamburger Schulsystems. Sie erbringen anerkannt gute Leistungen sowohl bei der Förderung von Talenten  als auch bei der Förderung sozial benachteiligter Kinder. So gewannen in letzter Zeit gleich  zwei Schulen in überregionalen Wettbewerben Preise: die katholische Bonifatiusschule den zweiten Preis im bundesweiten Wettbewerb „Starke Schule - Deutschlands beste Schulen“ und die Sophie-Barat-Schule den zweiten Platz der bundesweiten Mathematik-Olympiade 2009.

Das Grundgesetz sieht Schulen in Freier Trägerschaft ausdrücklich vor. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat im August 2009 einen Entwurf zur Novellierung des Gesetzes für Schulen in Freier Trägerschaft vorgelegt, der in den entsprechenden politischen Gremien beraten und der Bürgerschaft zur Abstimmung vorgelegt wird. Gegenwärtig erhalten die konfessionellen Schulen die Kosten bis zu max. 80 % von der Schulbehörde erstattet. 
Mit der Verabschiedung des neuen Schulgesetzes werden auch für Schulen in Freier Trägerschaft neue Schulstrukturen festzulegen sein, da die Primarschule als Schulform künftig auch noch die Klassen 5 und 6 umfasst. Viele Privatschulen, insbesondere die  katholischen Schulen im Bezirk Wandsbek, haben nun aber große Mühe, diese Reform praktisch umzusetzen. Es fehlen zur Anpassung an das staatliche Schulsystem die Mittel zur notwendigen baulichen Erweiterung der bisherigen Grundschulen. Es kann aber eine Schulreform ohne Regelung der Unterstützung und Mitfinanzierung nicht gelingen.  Presseberichte bestätigen, dass die privaten Schulen gezwungen sind, schon jetzt mit Planung, Finanzierung oder sogar Baumaßnahmen zu beginnen, ohne zu wissen, wie die Finanzierung zustande kommt.
Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler in Privatschulen wohnt in Hamburg und darf auch aus diesem Grund nicht gegenüber der Schülerschaft staatlicher Schulen benachteiligt werden.
Für die katholischen Privatschulen geht es um ein Investitionsvolumen von 15 bis 20 Millionen Euro in ganz Hamburg, an der sich der Staat auch beteiligen soll. Grundsätzlich hat sich der Katholische Schulverband einverstanden erklärt, die Reform umzusetzen.
Den Schulen in Freier Trägerschaft obliegt die Schulgestaltung, insbesondere die Entscheidung über eine besondere pädagogische, religiöse oder weltanschauliche Prägung sowie der Lehrziele und der Lehrinhalte sowie die Organisation des Unterrichtes. Das vielfältige Angebot von Schulen in Freier Trägerschaft muss auch künftig erhalten bleiben.

Beschlussvorschlag:

Die zuständige Fachbehörde (und die Bezirksämter (?)) werden gebeten,
(
den Privatschulen Mitgestaltungsrechte bei der Reform zu gewähren.

(
den Trägern der Privatschulen die durch die Schulreform entstehenden Kosten mitzufinanzieren.  



